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“geprüfter” Baumaschinenführer

Jährliche Unterweisung

“geprüfter” Baumaschinenbediener

Baumaschinenführer

Ausbildung
Das sichere Führen von Baumaschinen

Werden Sie
Baumaschinenführer
und
Qualifizieren sich
weiter!
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Die Unfallverhütungsvorschrift
macht konkrete Aussagen über Personen, die als
Baumaschinenführer eingesetzt werden dürfen:

.

(BGR 500)

Voraussetzungen zum Führen von Baumaschinen

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,
2. körperlich und geistig geeignet sind,
3. im Führen oder Warten der Erdbaumaschine unterwiesen

sind und ihre Befähigung hierzu gegenüber dem Unter-
nehmer  nachgewiesen haben, und von denen

4. zu erwarten ist, dass sie die ihnen übertragenen Aufgaben
zuverlässig erfüllen. Sie müssen vom Unternehmer zum
Führen oder Warten der Baumaschine bestimmt sein.
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Der Baumaschinenführer

Der Baumaschinenbediener

Die Baumaschinenschulung

großer Lehrgang

kleiner Lehrgang

Jährliche Unterweisung

Dauer:

Inhalt Theorie:

Inhalt Praxis:

14 Wochen ( Mo. - Fr.)

Rechtliche Grundlagen VBG 9/9a, Unfallgeschehen/-verhütung,
Anforderungen an den Maschinen- und Kranführer, physikalische
Grundlagen, Verhaltenmaßregeln Strom, Erdkabel, VGB 36/40
Erd- und Straßenbaumaschinen, Anschlagen/Verfahren von Lasten
Auswahl von Lastaufnahmemittel, Flurförderfahrzeuge (BGV D27)
Grundsätze: Bagger-, Lader-, Minibaggerbetrieb, Fahrten im
öffentlichen Verkehr (STVO, STVZO)

Einweisung an Baumaschinen, Fahrübungen mit Baumaschinen
Nivelierarbeiten, Verladearbeiten, Baugrube ausheben, Kabelgräben
ziehen, Verfahren von Lasten, Anschlagarbeiten, Planum, abböschen.

Praktische Prüfung bei IHK als geprüfter Baumaschinenführer
Urkunde Ausweis.

Bitte Terminübersicht anfordern

Zertifikat:

Termin:

Dauer: 7 Wochen ( Mo. - Fr.)

Inhalt Theorie:

Inhalt Praxis:

Zertifikat:

Termin:

Rechtliche Grundlagen VBG9/9a, Unfallgeschehen/verhütung,
Anforderungen an den Maschinen- und Kranführer, physikalische
Grundlagen, Verhaltenmaßregeln Strom, Erdkabel, VGB 36/40
Erd- und Straßenbaumaschinen, Anschlagen/Verfahren von Lasten
Auswahl von Lastaufnahmemittel, Flurförderfahrzeuge (BGV D27)
Grundsätze: Bagger-, Lader-, Minibaggerbetrieb, Fahrten im
öffentlichen Verkehr (STVO, STVZO)

Einweisung an Baumaschinen, Fahrübungen mit Baumaschinen
Nivelierarbeiten, Verladearbeiten, Baugrube ausheben, Kabel-
gräben ziehen, Verfahren von Lasten, Anschlagarbeiten, Planum.

Praktische Prüfung  bei TA-Knauß als geprüfter Baumaschinen-
bediener (nach BGV 500) Urkunde, Ausweis mit Lichtbild.

Bitte Terminübersicht anfordern

Dauer:

Inhalt Theorie:

Termin:

1/2 Tag - (6 Unterrichteinheiten a`45 Minuen)

Jährliche wiederkehrende Unterweisung des Betriebspersonal zur
Beachtung der Betriebsanweisung für den Umgang mit Flurförder-
zeugen (BGR A1 § 4/ §12 Abs. 1),

Bitte Terminübersicht anfordern

Inhalt Praxis:

Zertifikat: Teilnahmebescheinigung, Eintrag in den  vorhandenen Fahrer-
ausweis.

rechtliche Grundlagen, Unfälle mit Baumaschinen, Betriebsan-
weisung für Baumaschinen, Sicherheitszeichen, Haftung des
Baumaschinenführers, Aktuelle Themen aus dem Unternehmen

Fahrprobe

www.ta-knauss.de

Oberend 21
D-96110 Scheßlitz

Zielgruppe:

Voraussetzung:

Alle Mitarbeiter/innen, die mit Baumaschinen
arbeiten bzw. eine entsprechende Ausbildung zum Führen
von Baumaschinen absolviert haben.
Die Berufsgenossenschaft verpflichtet alle Unter-
nehmen, ihr Personal über die bei ihrer Arbeit auftretenden
Gefahren, sowie über die Möglichkeiten des Arbeitsschutzes
mindestens einmal jährlich zu unterweisen.

gesundheitliche Eignung für das Führen von Baumaschinen.
(Gültigkeit ein Jahr)

-

Truck Ausbildung - Knauß

Tel. 0151/11618084

Voraussetzungen

Mit dem selbstständigen Führen oder Warten von Bau-
maschinen dürfen nur Personen beschäftigt werden, die

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,
2. körperlich und geistig geeignet sind,
3. im Führen oder Warten der Erdbaumaschine unterwiesen

sind und ihre Befähigung hierzu gegenüber dem Unter-
nehmer  nachgewiesen haben, und von denen

4. zu erwarten ist, dass sie die ihnen übertragenen Aufgaben
zuverlässig erfüllen. Sie müssen vom Unternehmer zum
Führen oder Warten der Baumaschine bestimmt sein.

Zertifiziert nach AZWV
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